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Erwägungen

E. 1
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen
Endentscheid in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts, nachdem es in der Sache um die
Übernahme von Transportkosten im Rahmen von Ergänzungsleistungen geht. Die
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten steht daher offen (vgl. Art. 82 lit. a,
Art. 86 Abs. 1 lit. d und Art. 90 BGG ).

E. 2
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 145
V 57 E. 4.2 mit Hinweis). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ) und kann ihre
Sachverhaltsfeststellungen von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinn von Art. 95 BGG
beruhen und wenn die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein
kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ; zum Ganzen: BGE 148 V 209 E. 2.2 ; 147
I 73 E. 2 mit Hinweisen).

E. 3
Verfahrensgegenstand bildet einzig die Frage, ob die Vorinstanz die Beschwerde zu Recht
als gegenstandslos geworden abgeschrieben hat.

Im angefochtenen Beschluss führte die Vorinstanz aus, der Entscheid über das
Leistungsbegehren, zu dessen Erlass die Beschwerdegegnerin im Falle der Gutheissung der
Rechtsverweigerungs- bzw. Rechtsverzögerungsbeschwerde vom 25. November 2025 hätte
verpflichtet werden sollen, sei unbestritten am 18. Dezember 2025 ergangen. Mangels
Rechtsschutzinteresses an einem materiellen Entscheid über die Rechtsverweigerungs- bzw.
Rechtsverzögerungsbeschwerde sei demzufolge das Beschwerdeverfahren als
gegenstandslos geworden von der Kontrolle abzuschreiben. Die Rechtmässigkeit der
Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 18. Dezember 2025 sei nicht zu prüfen, da diese
nicht Anfechtungsgegenstand bilde. Das Einspracheverfahren gegen die Verfügung vom
18. Dezember 2025 sei noch hängig.

E. 4.1
Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, verfängt nicht. Entgegen seiner Rüge hat
die Vorinstanz den Streitgegenstand nicht verkannt. Materielle Fragen zum EL-Anspruch
des Beschwerdeführers waren nicht Gegenstand des durch die Eingabe vom 22. Dezember



2025 an das kantonale Gericht ausgelösten vorinstanzlichen Verfahrens; ebensowenig sind
sie es folglich im bundesgerichtlichen Verfahren. Sie werden vielmehr gegebenenfalls in
einem auf die Anfechtung des Einspracheentscheids folgenden, separaten
Beschwerdeverfahren behandelt (vgl. E. 3 vorne). Streitgegenstand vor kantonalem Gericht
war vielmehr einzig die angebliche Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung durch die
Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit dem Anspruch des Beschwerdeführers auf
Vergütung von Transportkosten als Bezüger einer jährlichen Ergänzungsleistung (vgl. Art.
14 Abs. 1 lit. e und Abs. 2 ELG ; § 3 Abs. 1 des Ergänzungsleistungsgesetzes Aargau vom
26. Juni 2007 [ELG-AG; SAR 831.300] und § 22 der Verordnung über die Vergütung von
Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen [ELKV-AG; SAR
831.315]).

Die Beschwerdegegnerin erliess in der Sache die Verfügung vom 18. Dezember 2025,
wogegen der Beschwerdeführer nach den unbestritten gebliebenen Feststellungen der
Vorinstanz Einsprache erhob (E. 3. vorne). Somit erkannte die Vorinstanz zu Recht, dass
auf die Rechtsverweigerungs- bzw. Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht einzutreten sei,
da das schutzwürdige Interesse des Beschwerdeführers insoweit dahingefallen und das
Verfahren abzuschreiben sei. Denn nach ständiger Rechtsprechung werden derartige
Beschwerden mangels eines aktuellen Rechtsschutzinteresses durch Nichteintreten erledigt
(oder zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben), wenn zwischenzeitlich - wie hier - der
angestrebte Entscheid ergangen ist ( BGE 125 V 374 E. 1; Urteil 9C_381/2023 vom 12. Juli
2023 mit Hinweis). Ist das aktuelle Rechsschutzinteresse demnach bereits im Zeitpunkt des
vorinstanzlichen Beschwerdeverfahrens dahingefallen, verletzt es kein Bundesrecht, wenn
die Vorinstanz auf die einzelnen Vorbringen im Rahmen der gerügten Rechtsverweigerung
bzw. Rechtsverzögerung nicht einging und von einer materiellen (inhaltlichen) Behandlung
der Beschwerde absah. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ( Art. 29 Abs. 1 BV ) ist
mithin nicht auszumachen. Auch eine anderweitige Bundesrechtsverletzung kann der
Vorinstanz nicht vorgeworfen werden.

E. 4.2
Auf die Beschwerde ist damit insoweit nicht einzutreten, als der Beschwerdeführer im
Eventualstandpunkt die Feststellung einer Rechtsverzögerung bzw. Rechtsverweigerung
beantragt.

E. 5
Die offensichtlich unbegründete Beschwerde ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 109
Abs. 2 lit. a BGG mit summarischer Begründung und unter Hinweis auf die Erwägungen im
angefochtenen Entscheid ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) zu erledigen. Das im Nachgang zum
geleisteten Kostenvorschuss gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und
Verbeiständung ist wegen aussichtsloser Beschwerdeführung abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1
BGG ).

E. 6
Die Gerichtskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs.
1 BGG ).
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